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Entschließung des Europäischen Parlaments zu den Ergebnissen der Wiederholung der 
Präsidentschaftswahlen in der Ukraine

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zur Ukraine, insbesondere den im 
Oktober und Dezember 2004 zu den Präsidentschaftswahlen angenommenen 
Entschließungen,

– unter Hinweis auf das Abkommen über Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen der 
Europäischen Union und der Ukraine, das am 1. März 1998 in Kraft getreten ist,

– unter Hinweis auf die Gemeinsame Strategie des Europäischen Rates 1999/877/GASP für 
die Ukraine, die vom Europäischen Rat auf der Tagung in Helsinki am 11. Dezember 
1999 angenommen wurde,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. Mai 2004 über die 
Europäische Nachbarschaftspolitik,

– unter Hinweis auf die Erklärungen und Schlussfolgerungen der internationalen 
Wahlbeobachtungsmission während aller Runden der Präsidentschaftswahlen,

– unter Hinweis auf die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der Ukraine, eine 
Wiederholung der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen am 26. Dezember 2004 
abzuhalten, und die Verkündung des endgültigen Ergebnisses dieser Wahl durch die 
Zentrale Wahlkommission,

– gestützt auf Artikel 103 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. unter Hinweis darauf, dass die Ukraine ein Land mit starken historischen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Verbindungen zur Europäischen Union ist und künftige Beziehungen nur 
auf der Grundlage gemeinsamer Werte, insbesondere im Hinblick auf die Achtung der 
demokratischen Prinzipien, der Rechtsstaatlichkeit und der Achtung der Menschen- und 
Bürgerrechte entwickelt werden können,

B. unter Hinweis darauf, dass das Ergebnis der Wiederholung der zweiten Runde der Wahlen 
und die Massendemonstrationen zeigen, dass das ukrainische Volk den demokratischen 
Werten und der nationalen Einheit verbunden ist,

1. beglückwünscht Viktor Juschtschenko zu seinem Sieg bei der Wiederholung der 
Präsidentschaftswahlen vom 26. Dezember 2004; beglückwünscht ferner das ukrainische 
Volk und die Behörden zu dem zivilen und demokratischen Geist, den sie während der 
Krise im letzten Monat an den Tag gelegt und somit eine friedlich und ohne Betrug 
ablaufende Wahlwiederholung gewährleistet haben;

2. fordert alle Parteien auf, das Wahlergebnis zu akzeptieren, da die internationalen 
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Wahlbeobachter verkündet haben, dass die Wahl gemäß den demokratischen Standards 
erfolgt ist und die Verpflichtungen der Ukraine uneingeschränkt eingehalten wurden; hofft 
deshalb auf eine rasche und zufriedenstellende Beendigung der Anfechtungen des 
Wahlergebnisses vor Gericht;

3. fordert eine baldige und effiziente Machtübergabe, einschließlich der Bildung einer neuen 
Regierung;

4. äußert sich besorgt über die regionalen Spaltungen in der Ukraine und hofft auf 
Maßnahmen zur Überwindung dieser Spaltungen und somit zur Sicherung der nationalen 
Einheit;

5. betont, dass die neue ukrainische Führung nun entscheidende Maßnahmen ergreifen muss, 
damit die Dynamik aus den Wahlen in einen nachhaltigen Reform- und Übergangsprozess 
umgesetzt werden kann, der zu einem greifbaren Nutzen für die Bürger in den politischen 
und wirtschaftlichen Bereichen führt;

6. bekräftigt erneut seine andauernde Unterstützung für die Ukraine und seine 
Entschlossenheit, dem Land bei der Sicherung eines freien und offenen demokratischen 
Systems und einer florierenden Marktwirtschaft und dabei zu helfen, dass es seinen 
rechtmäßigen Platz in der Gemeinschaft der demokratischen Nationen einnehmen kann;

7. fordert eine unverzügliche Revision des EU-Aktionsplans für die Ukraine, da die 
derzeitige Version während des früheren Regimes ausgehandelt wurde; dieser neue und 
verstärkte Aktionsplan für die Ukraine im Rahmen der EU-Nachbarschaftspolitik sollte 
die Grundlage für die Unterstützung der Ukraine bei ihrer Umwandlung und bei der 
Entwicklung der mittelfristigen Beziehungen EU-Ukraine darstellen;

8. verweist auf die Bestimmungen von Artikel 49 des Vertrags über die Europäische Union, 
in dem es heißt, dass die EU-Mitgliedschaft eine Option für alle europäischen Länder ist, 
die die maßgeblichen Bedingungen und Verpflichtungen erfüllen; erwartet einen 
nachhaltigen Übergangsprozess in der Ukraine, der das Land diesem Ziel näher bringen 
würde und verpflichtet sich, die Ukraine in diesem Prozess zu unterstützen und ihr 
beizustehen;

9. begrüßt die Absicht, unverzüglich eine Tagung des Kooperationsrates EU-Ukraine 
abzuhalten, um weitere Anstrengungen zur Entwicklung und Durchführung des 
Aktionsplans einzuleiten; fordert einen verstärkten politischen Dialog zwischen der 
Europäischen Union und der designierten Präsidentschaft und Regierung der Ukraine;

10. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission, dem Rat, dem 
Parlament und der Regierung der Ukraine und dem Europarat zu übermitteln.


